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Berichts des Genera\sekretärs über die Durcbfilhrung dieser 
Resolution zu bo-bande1n. 

94. PlenarsItvmg 
23. Dezember 1994 

491155. Die RoHe der Genossenschaften Im Lichte neuer 
wirtsehaftUcher und sozialer 'l1!ndenzen 

DU: Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47190 vom 16. Dezember 
1992, insbesondere deren Ziffer 2, in der sie den ersten 
Samstag im Juli 1995 zum Internationalen Thg der Genossen
schaften erklärt bat, 

mit Genugtuung über den Bericht des Genendsekretärs über 
die Stellung und die Rolle der Genossenschaften im lichte 
neuer wirtschaftlicher und sozialer Thndenzen47, insbesondere 
die wichtigen Empfehlungen in Abschnitt n des Berichts, die 
darauf ausgerichtet sind, den bestmöglichen Ansatz fiIr die 
Behandlung der Frage der Genossenschaften sicherzustellen, 
unJer Berücksichtigung ihres maßgeblichen Beitrags zur 
Lösung wichtiger wirtschaftlicher und sozialer Probleme, 

In Anerkennung dessen, daß die Genossenscbaften.in ihren 
verschiedenen Formen zu einem unverzichtbaren Faktor der 
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung aller Länder 
werden, da sie die breitesJmögliche Mitwirkung aller Bevö!ke
rungsgruppen, namentlich auch von Frauen, Jugendlichen, 
Behinderten und älteren Menschen, am Entwicklungsprozeß 
fördern, 

sowie in Anerkennung des wichtigen Beitrags, den die 
Genossenschaften in ihren verschiedenen Formen zu den 
Vorbereitungen fiIr den Weltgipfel fiIr soziale Entwicklung 
und die Vierte Weltfrauenkonferenz: Maßnshmen fiIr Gleich
berechtigung, Entwicklung und Frieden, die 1995 abgehalten 
werden sollen, und fiIr die 1996 stattfindende Konferenz der 
Vereinten Nationen über Wohn- und Sied1ungswesen (Habi
tat ll) und die entsprechenden Anschlußmaßnabmen leisten 
oder leisten können, 

1. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht des 
Generalsekretärs über die Stellung und die Rolle der Genos
senschaften im lichte neuer wirtschaftlicher und sozialer 
Thndenzen; 

2. bittet die Regierungen, die ZtIstlindigen internationalen 
Organisationen, Sonderorganisationen und nationalen und 
intemationslen Genossenschaftsorganisationen, ab 1995 jfibr.. 
lieh am ersten Samstag im Joli den von der Genemlverssmm
lung in ihrer Resolution 47/90 verklindeten Internationalen 
Thg der Genossenschaften zu begehen: 

3. legt den Regierungen 1Ulhe, bei der Ausarbeitung 
einze1staatlicher Emwicklungsstrategien voH zu berUcksichti
gen, welchen Beitrag die Genossenschaften zur Lösung 
wirtschaftlicher, sozialer und umweltbezogener Probleme 
leisten können; 

4. legt den Regierungen außerdem 1Ulhe, zu erwägen, die 
rechdlchen und verwaltungstechnischen Hindernisse zu 
überprüfen, die sich der Tätigkeit der Genossenschaften 
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entgegenste\len, mit dem Ziel, diejenigen Hindernisse zu 
beseitigen, die nicht auch fiIr andere Handels- und Gewer
beuntem.elmum gelten; 

5. bittet die staatlichen Stellen, in Zusammenarbeit mit 
den Genossenschaften und anderen zuständigen Organisatio
nen Programme zur Verbesserung der statistischen Erfassung 
des Beitrags der Genossenschaften zur Volkswirtschaft zu 
erarbeiten und die Verbreitung von Infonnationen über 
Genossenschaften zu erleichtern; 

6. bittst den Weltgipfel fiIr soziale. Entwicklung, die 
Vierte Weltfrauenkonferenz: Maßnshmen fiIr Gleichberechti
gung, Entwicklung und Frieden und die Konferenz &:r 
Vereinten Nationen über Wohn- und Sied1ungswesen (Habi
tat ll), bei der Ausarbeitung ihrer jeweiligen Strategien und 
MaBnah_ die Rolle und den Beitrag der Genossenschaften 
gebührend zu berUcksichtigen; 

7. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen der vorhan
denen Mittel> die Programme und Ziele der internationalen 
Genossenschafts auch weiterbin zu 1IJltenlIützen und 
der Generalversammlung auf ihrer einundfilnfzigsten Thgung 
einen Bericht über die Durchfilhrung dieser Resolution vorzu
legen. 

94. PlenarsItvmg 
23:Dezember 1994 

49n56. AfrIkanIsches institut der Vereinten Nationen mr 
Verbl1!dumsverhfttong und die Bebandhmg Straf. 
fiIIlfger 

DU: Generalversanunlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 481101 vom 20. De
zember 1993, 

Kennmis nehmend von der Resolution 1994/21 des 
Wirtschafts- und Sozia1rals vom 25. Juli 1994, 

im BewqPtsein der finanziellen Schwierigkeiten, denen sich 
das Afrikanische Institut der Vereinten Nationen fiIr Ver
brechensverhütung und die Bebandhmg Strafflilliger nach wie 
vor gegeni1bersieht da viele Stssten der afrikanischen Region 
der Kategorie der am wenigsten entwickelten Llinder angehö
ren und daher nicht über die erforderlichen Mittel zur Unter
stützung des Instituts verfügen, 

im BIlWlIfJtseIn der Anstrengungen, die das Institut bislang 
unternommen bat, um seinem Auftrag unter anderen! durch die 
Veranstaltung von Ausbildungsprogrammen und Regionalse
mInaren sowie durch die Gewährung von Beratungsdiensten 
nachzukommen, 

nach Belumdlung des Berichts des Generalsekretär'", 

1. begllJckwUnscht das Afrikanische Institut der Ver
einten Nationen fiIr Verbrechensverhütung und die Be
handlung Strafflilliger zu den Tätigkeiten, die es trotz der 
Schwierigkeiten, die sich ihn! bei der Wahrnehmung seines 
Mandats entgegenste\len, unternommenen bat, wie dem 
Sacl!stsndsbericht des Generalsekretär über die Tätigkeit des 
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Intetregionalen Forschungsinstituts der Vereinten Nationen fflr 
KriminaUt!!t und Rechtspflege" zu entnehmen ist; 

2. dankt denjenigen Regierungen und zwischenstaatli
chen Organen, die das Institut bei der Wahrnehmung seiner 
Aufgaben unterstiltzt haben; 

3. forrJert die Regierungen sowie die zwischenstaatlichen 
und nichtslaatlichen Organisationen ca{. dem Institut finanziel
le und technische Unterstfitzung ZU gewllbren, damit es seine 
Ziele erreichen kann, insbesondere auf den Gebieten Aus
bildung. technische HUfe, Beratung in Grundsatzfragen. 
Forschung und Datensammlnng; 

4. ersucht den Generalsekretär. sicherzustellen, daß dem 
Institut im Rahmen der GesamtmittelhewiDigungen des 
ProgralDlliballsbaltsplaus sowie aus anßeIplanm!!ßigen Mitteln 
ausreichende Mittel zur Verfügung gestellt werden. und 
AnIriIge fflr allenfalls erforderliche zusätzliche Mittel fflr das 
Institut im Einklang mit Abschnitt TI Ziffer 32 ihrer Resoln
tion 48/228 vom 23. Dezember 1993 vorzulegen; 

5. ersucht den Generalsekretär llIIfJerrJem, Vorschllige fflr 
zusIItzliche Mittel fflr das Institut im Rahmen seines Entwurfs 
des Progrmnmhallsbaltsplans fflr den Zweijahreszeitraum 
1996-1997 zu unterbreiten; 

6. ersucht den Administrator des Entwicklungspro
gmmms der Vereinten Nationen. auch weiterhin angemessene 
Finanzmittel fflr die institutionelle Stärkung und die Umset
zung des Arbeitsprogmmms des Institnls bereitzustellen und 
dnbei die schwierige wirtschaftliche und finanzielle Lage zu 
berücksichtigen, der sich viele Länder in der afrikanischen 
Region gegenOhersehen; 

7. ersucht den Genem1sekretllr, in Zusammenarbeit mit 
allen Beteiligten sicherzustellen, daß entsptechende Anschluß.. 
maßnahmen zur Durcbfllhrong dieser Resolution getroffen 
werden, und der Generalversammlung auf ihrer filnfzigsten 
'Thgong sowie der Kommission fflr Verbrechensverhtltnng und 
Strafrechtspflege auf ihrer vierten 'Thgong einen Bericht 
darflher vorzulegen. 

94. P1enar.sitvmg 
23. Dezember 1994 

491157. Neunter Kongreß der Vereinten Nationen fBr 
Verbreehemwerhfltung und die Behamflung Straf· 
fBlIiger 

, Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf die Verantwortung. die die Vereinten 
Nntionen aufgrand der Resolution 155 C (Vll) des 
Wntschafts.. und Sozialrats vom 13. August 1948 und der 
Resolntion 415 (V) der Generalversamm1ung vom 
1. Demmber 1950 auf dem Gebiet der Verbrechensverhlltung 
und Strafrechtspflege Ilbernommen haben, 

eingedenk der Ziele der Vereinten Nationen auf dem Gebiet 
der Verhrechensverhlltong und Strafrechtspflege, insbesondere 
was die Verringerung der Krimina1itllt, eine 1eistungsflibigere 
und wirksamere Rechl8dun:hsemmg und Rechtspflege, die 
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Achtung vor den Menschenrechten und die Filrderung eines 
Hllchstmalles an Faimeß. MenschUchkeit und pflichtgemllßem 
Verhalten betrifft, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 46/152 vom 
18. Dezember 1991. in deren An1age es heißt, daß die Kon
gresse der Vereinten Nationen fflr Verbrechensverhtltnng und 
die Bebandlnng StrafflIlliger alle fflnf Jabre I'tattflnden und als 
Forum fflr den Meinungsaustausch zwischen Staaten, zwi
scbenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen und 
einzelnen Sacbverstlindigen, die verscbiedene Berufsgruppen 
und Disziplinen repräsentieren, den Brfahrungsaustah auf 
dem Gebiet der Forschung. des Rechts und der Ausarbeitung 
von Politiken und zur Aufzeigung neuer Thndenzen und 
Probleme auf dem Gebiet der VerbrechensverhOtung und 
Strafrechtspflege dienen sollen, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 48/103 vom 
20. Dezember 1993. in der sie den Generalsekretär ersucht hnt, 
alles zu tun, um die angemessene Ausrichtung des Neunten 
Kongresses der Vereinten Nationen fflr Verhrechensverhlltung 
und die Bebandlung StntffiIlliger im Einklang mit der Resolu
tion 1993/32 des Wirtschafts.. und SoziaJrats vom 27 • Juli 1993 
sicherzuste1len, 

In Anerkennung des wichtigen Beitrags, den die fflnf 
regionnlen Vorbereitungstreffen und die daraus hervor
gegangenen Empfehl~ die in den Berichten dieser 
Treffen enthalten sind • zur Vorbereitung des Neunten 
Kongresses geleistet haben, 

mit GenugtuUng Uber die Empfehlungen, die die Kommis
sion fflr Verhrechensverhlltong und Strafrechtspflege auf ihrer 
dritten 'Thgong Ober die organisatorischen und fachlichen 
Vorbereitungen fflr den Neunten Kongreß abgegeben hnt, wie 
aus ihrem Bericht'1 und der Resolution 1994/19 des 
Wirtschafts.. und Sozialrats vom 25. Juli 1994 hervorgeht, 

1. nimmt mit GenugtuUng Kenntnis von dem Bericht des 
Generalsekretlirs Ober die Fortscbritte bei der DurcbfIIhrong 
der Resolutionen 46/152. 47191 vom 16. Dezember 1992 und 
481103 der Generalversammluntf' sowie von den Fort
schritten, die bislang bei den VOlbexeitungen fflr den Neunten 
Kongreß der Vereinten Nationen fflr Verhrechensverhlltung 
und die Bebandlnng StrafflIlIiger erzielt worden sind; 

2. bUligtdie in der Resolution 1994/19 des Wirtschafts
und Sozialrats enthaltenen Empfehlungen und ersucht den 
Generalsekretär. sie in die Tht IDDZUSetzen; 

3. nimmt Kenntnis von der Verbn1note der Ständigen 
Vertretung Tuneslens beim BIlro der Vereinten Nationen in 
Wien vom 1. Dezember 1994; 

4. nimmt die großzllgige Binlndung der Regi~g 
Ägyptens, als Gastgeberin des Neunten Kongresses zu fungie
ren, der in Kairo abgehalten werden soll, dankbar an; 

SI AICONF.!69lRPM.tJRev.! und Korr.!, AlCONF.!691RPM.2, 
A/CONF.!69JRPM.3 und Kmr.1. AICONF.!691RPM.4 und A/CONF.!69/ 
RPM.5. 
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